
straße Entscheidungen

ArI.23, 25,29 CMR;5 435 HGB

1. Unter dem Begriff der Beschädigung i.S.v. Art' 17

Abs. 1 CMR fallen auch Qualitätsminderungen infolge

einer nicht durchgängigen Einhaltung der erforderlichen

TransporttemPeratur.

2. Die Nichteinhaltung der gesetzlichen Temperatur-

vorgaben hinsichtlich der Lagerung von Tiefkühlware
begründet zugleich einen als Beschädigung des Fracht-

guts zu bewertenden Verdacht einer Substanzverände-

run9.

3. Bei Kühltransporten muss der Frachtführer nicht nur

ein geeignetes Transportfahrzeug zur Verfügung stellen,

sondern er muss außerdem während des Transportes

mit verkehrserforderlicher Sorgfalt dafür sorgen, dass

die richtige Temperatur laufend eingehalten wird'

4. Fällt dem Fahrer während des sich über zwei Tage er-

streckenden Transports nicht auf, dass das Kühlaggregat

nicht ordnungsgemäß arbeitet und der Laderaum weit
erhöhte Temperaturen aufweist, begründet dies ein vor-

satzgleiches Verschulden i.S.d. Art. 29 CMR.

OLG Frankfurt, Urt. u. 11-O2.2O22 - 13 U 35A119

ECLI:DE:OLGHE:2022:021 1. I 3U358. 1 9.00
(vorgehend: LG Darmstadt, Urt. v. 24.09.2019 - 12

o 15/r8)

(nachgehend: BGH Karisruhe - I ZR 31122)

Kühlsystems des eingesetzten Fahrzeugs beliefen sich die

T.-pär"t,rr.r, im Küilauflie get züm Zeitpunkt der Über-

n"hÄ. auf -14,1"bis -I5,2" C und stiegen in der Folgezeit

bis auf -1' C an. Bei zwischenzeitlichem Funktionieren der

Kühiung wurde zwischen 22:21 Uhr und 22:36 lJhr eine

Tl"nspoitt.*peratur von -25" C erreicht, hiernach stiegen

die Temperaturen erneut bis auf tWerte knapp unter 0" C an'

Hinsichilich der Einzelheiten des Temperaturverlaufs wird

auf das Temperaturprotokoll Bezug genommen. Nachdem

die Beklagte der Klägerin schließlich am 15.12-2016 den

Defekt dei Ktihl,tng meldete, organisierte die Klägerin eine

Möglichkeit der Zwischenlagerung des Frachtguts in Stadt5,

Fr"ikt.i.h. Bei Ankunft der Burgerfleisch-Patties in Stadt5

am 15.12.2016 tm 19:47 Uhr wurde eine \Tarenkerntem-

peratur zwischen -l4 C und -14,8" C gemessen und hand-

schriftlich auf dem Frachtbrief sowie dem Lieferschein ver-

merkt.

Das Landgericht hat über die Behauptung der Klägerin, das

Frachtgut-habe sich zum Zeitpunkt der Überg-"be an die Fir-

ma X ttd. in ordnungsgemäßem Zustand befunden und sei

insbesondere ausreichend vorgekühlt gewesen' Beweis durch

Vernehmung der Zeugin D erhoben. Hinsichtlich des Ergeb-

nisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der münd-

lichen Verhandlung vom 11.07 .2019 Bezug genommen'

Hinsichtlich des weiteren erstinstanzlichen Sach- und Streit-

standes und der erstinstanzlichen Anträge wird auf den Tät-

bestand des angefochtenen Urteils Bezug genommen'

Mit am 24.09.2019 verkündetem Urteil, der Beklagten zuge-

stellt am 26.09.2019, hat das Landgericht der K-lage vollum-

fänglich stattgegeben. Die Beklagte sei der Kl-ägerin, so das

Landgericht, gem. Art. 17 ,23,25 CMR zum Schadensersatz

verpfli.ht.t. Äufgrund der von der Klägerin vorgelegten Tem-

p.Ät.rrprotokolle und der Aussage der Z. eugin.D stehe fest,

ä"r, d"t Frachtgut zum Zeitpunkt der Übergabe an die von

der Beklagten be"rrftr"gte Unterfrachtführerin,ordnungsge-

maß vorgekühlt gewesen sei. Auch sonstige Bedenken gegen

.i.r.., oärrutgsg"emäßen Zustand der \üare bei Übergabe

bestünden niÄi insbesondere lägen keine Anhaltspunkte

ftir eine überhöhte Keimbelastung vor. Das Frachtgut sei

während des Tiansports nach Frankreich beschädigt worden,

weil die vereinbarie TiansporttemPeratur nicht eingehalten

worden sei, woraufhin die tVarenkerntemPeratur a$ -14" C

angestiegen sei. Es sei damit die vorgeschriebcn-e Kühlkette

,rtl.rbto.h"tt worden, da nach S 2 Abs. 4TLMV nach dem

Tiefgefrieren von Lebensmitteln die Temperatur an allen

Punften des Erzeugnisses ständig bei -18" C oder tiefer ge-

halten werden müsse. Der Beklagten sei ein qualifiziertes Ver-

schulden anzulasten, da der Fahrer der Unterfrachführerin

versäumt habe, bei Übernahme der \Vare und im Verlauf des

Tlansports zu prüfen, ob die Kühiung des eingesetzten Fahr-

zeugs ordnungsgemäß funktioniere. Die Höhe des Schadens

ergJbe sich ".ttt.t 
vorgelegten Handeisrechnung' Anhalts-

p,inkt. dafür, dass das Frachtgut nach Unterbrechung der

kthkette anderweitig hätte verwendet werden können, sei-

en weder von der Beklagten vorgetragen worden noch sonst

ersichtlich. Ausweislich der vorgelegten Erklärung der End-

abnehmerin D sei ein anderweitiger Absatz der \flare auch

nicht zulässig gewesen. Eine Verjährung der Ansprüche sei

nicht eingetreten, weil die Verjährungsfrist im Fall des quali-

fizierten Verschuldens nach Art. 32 Abs. 1 Satz 2 CMR drei

I.

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Ersatz e ines Güterscha-

d.rr, 
"ui 

einem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag

über die Beförderung von Tiefkühlware in Anspruch.

Im Dezember 2016 verkaufte die Al GmbH, Stadtl, 29 Pa-

letten tiefgekühlter Burgerfeisch-Patties an die B S.A'R'L''
Stadt2, FÄnkreich (nachfolgend,Käuferinn). Die Klägerin

wurde von der Käuferin mit dem Tiansport der \Vare von

Stadt3 nach Stadt4, Frankreich, beauftragt'

Die Klägerin beauftragte ihrerseits die Beklagte am

08.12.2016 mit dem Tiansport der Burgerfleisch-Patties von

Stadt3 nach Stadt4. Der Tlansportauftrag sah eine Tiansport-

temperatur von -25"C vor. Die Beklagte beauftragte s9d^1n

die in Bulgarien ansässige Firma X Ltd. mit der Durchfüh-

rung des Tlansports.

Die Burgerfeisch-Patties wurden am29.71. und 01'12'2016

von de.-A2 GmbH in Stadtl hergestellt. Hinsichtlich des

Zustands der \7are wird auf die Prüfprotokolle und das Tem-

peraturprotokoll Bezug genommen. Am 29'11., 30'11' so-

ii. ot.iz.zo16 wurden die Burgerfeisch-Patties von Stadtl

nach Stadt3 verbracht, insofern wird aufdie Lagerbestands-

listedn Stadt3, die Containerlieferscheine und die Tempera-

turprotokolle Bezug genommen. Anschließend wurden die

Buigerfleisch-Patties bis rum L4.12.2016 in Stadt3 bei Tem-

peraturen unter -21' C gelagert.

Die Firma X Ltd. übernahm die Sendung am 14'12'2016

gegen 11 Uhr im Lager,in Stadtl' Aufgrund eines defekten
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Jahre betrage und durch die am 1 1 '05 '2018 zugestellte Klage

rechtzeitig gehemmt worden sei.

Hiergegen hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 28'10'2019'

.irg."gJrrg.t bei Gerichiam selben Tag, Berufung eingelegt'

di""riä -It Schriftsatz vom 25 .17 .2019, eingegangen bei Ge-

richt ebenfalls am selben Täg, begründet hat'

Die Beklagte verfolgt mit der Berufung ihren Klageabwei-

,,r.rgr".r,r[ w.iter. 
"Sie 

ist der Auffassung, eine Aktivlegi-

ti*ition d"er Klagerin sei schon nicht dargelegt' Im Hin-

blick auf die Fragä der Beschädigung des Frachtguts hat die

Beklagte zunächlt vorgetragen, es.. sei davon auszugehen'

d"r, f,", Frachtgut r.hJ.t uot der Übergabe an die Bekiag-

te nicht mehr ierkehrsffähig gewesen sei, weil es bereits zu

diesem Zeitpunkt eine erhöhte Keimbelastung aufgewiesen^

h"C.. O", Landgericht habe insofern zu Unrecht allein auf

der Grundlage d.-er Aussage der Zeugin D den der Klägerin

obliegenden beweis eineiunversehrten Übergabe der streit-

gegeristandlichen Güter als geführt angesehen' Z'tletzt hat'

äiJ n.kl"g,. allerdings vorgetragen, dass- das Frachtgut.zum

Zeitpunki der Abliefärunglurch die Beklagre in Stadt4 un-

.ing'.r.hra.tkt verkehrsfähig gewesen sei und keinerlei Schä-

derr" a,rfg.wi.sen habe, *.il-i-*tt noch eine \Tarenkern-

,.*p.rä, von unter -14" C bestanden habe' Das Frachtgut

habä tu diesem Zeitpunkt auch keine unzulässige Keimbe-

lastung aufgewiesen.

Das Landgericht habe außerdem übersehen, dass die zwingen-

den VorsÄriften der TMLV zwar atrf den Zeitraum vor der

üi..grb. des Frachtgutes Anwendung Pinden, nicht aber auf

gr.nr"üb..r"hreitende' Beftirderungen' Das Landgericht. habe

iechtsfehlerhaft keine Feststellungen dazu getroffen' ob das

fr".h,g,r. nach den einschlägigen internationalen Vorschrif-

t.rr lr.ik.hrrPihig gewesen sei. Im Übrigen folg^e aus SS 1' 3

TLMV g.r"d. ÄÄ,, dass bei erwaigen Verstößen gegen die

TLMV öü,., p.. se nicht mehr verkihrsfiähig seien' Vielmehr

bestimme S 3 TLMV lediglich, dass derartige Güter dann

nicht mehr als ,tiefgefrorene Lebensmittelu bezeichnet wer-

den dürften. Das Fächtgut häne bei Ablieferung in Stadt4

Jur.h .r.t.r-tt.s Tiefkühlen wieder zu Tiefkühlware werden

können. Vor dem Verzehr müssten die Burgerfeisch-Patties

oin.hin aufgetaut werden, ohne dass sie hierdurch sogleich als

Kat. III - $*., d.h. TierfutteS einzustufen seien' Der streit-

gegenständliche Schaden sei erst dadurch eingetreten' dass das

FrLhrg,r, nach Ablieferung durch die Beklagte aufgetaut und

unzuläisig mit Keimen belastet worden sei'

Jedenfalls hätte das Frachtgut einen erheblichen Resrwert ge-

i"bt, d., problemlos zu eizielen gewesen wäre' Maßgeblich

seien insoweit die Verwertungsmöglichkeiten nach französi-

schem Recht. Das Frachtgut hätte jedenfalls als oaufgetautes

Lebensmitteln verwert€t werden können und müssen' Die

Klag.ri., sei im Rahmen ihrer Schadensminderungspflicht

,rrr"V.r*.rrrr.tg des Frachtgutes verpfichtet gewesen' Soweit

der Sachverständige lediglich einen Restwert zwischen 6'9 7o

und 12,1 o/o des \Tarenwertes ermittelt habe, seien diese Fest-

stellungen nicht zu verwerten. Der Sachverständige habe in

,r.rr,rlaäig., rl/.ise fernmündiich Auskunft des Havariekom-

*irr"r, F] der Diplom-Betriebswirt sei, zum Restwert der

Burgerfl eisch-Patties eingeholt'

Der Beklagten sei kein qualifiziertes Verschulden anzulasten'

a*" al. ftläg.ri., habe ein solches nicht hinreichend dar-

g.legt. Insb.sä.td.r. sei es nicht Sache der Beklagten darzu-
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leeen, dass der Fahrer die Funktionsfähigkeit der Kühlung

üüerprüft bzw. überwacht habe'

Das Landgericht sei schließlich zu Unrecht von einem Scha-

a* i.H.uleo 371,04€ ausgegangen, denn in den von der

Kläserin vorgelegten Unterlagen seien divergierende Beträge

"nn!n.b.n. 
ber-Klägerin sei auch ein erhebliches Miwer-

.lfuia." uorr,r*erf.i' weil sie vor Beladung des Fahrzeugs

die Funktion des Kühlaggregats hätte überprüfen müssen'

Die Beklagte beantragt sinngemäß, die Klage - unter Abän-

derung d.I d.t Beklagten am 26'09'2019 zugestellten Urt'

J., Lädg.ri"hts DarÄstad t v' 29 '09 '2019 - 12 O 15I 18 -
abzuweisen'

Die Klägerin beantragt sinngemäß, die.Berufung zurück-

,r.*.ir.ri sowie im \Vege der Anschlussberufung' das Urt'

Jes Landgerichts DarÄta& - 12 O 15/18 abzuändern

und die B.-eklagte zu verurteilen, an die Klägerin aus einen

Betr"g i.H.v. öO.yt,O+€ Zinsen i.H'v' 5 %o p'a' seit dem

05.08.2017 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt, die Anschlussberufung zurückzu-

weisen.

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil unter \Vie-

d.rhol,rig und Vertiäfung ihris erstinstanzlichen Vorbrin-

g..rr. Inrü.rorrdere führt ,i. 
",.,,, 

sie sei aktivlegitimiert' denn

äi. Kärrf.rin der streitgegenständlichen \Vare habe den Kauf-

preis für die'il/are S.rJtt und den Schaden an die Kläge-

iin weiterbelastet. Sie habe insofern eine Verrechnung mit

offenen Frachtansprüchen der Klägerin vorgenommen' Die

Klägerin sei deswegen materiell Geschädigte und schon aus

die;m Gru.td ansirrrchsberechtigt' Die Kläger.in habe den

N".h*.i, einer duichgehenden Kühlkette vor Übergabe des

Tiansportsuts e.führtl Die Behauptung der Beklagten' das

fr".higu."r.i rrä d., Übergabe mireiner.zu hohen Keimzahl

f.i"r,.? gewesen, sei durch die Aussage d9r Z11qin D wider-

l.et. Att ä.m Frachtgut sei in der Obhut der Beklagten durch

di? Üb.rr.hreit,rngl der in S 2 Abs. 4 TLMV geregelten

TlansporttemPeratur von -15" C ein Schaden eingetreten'

denn die \7aä sei als Tiefkühlware nicht mehr verkehrsfü-

hig g.*.r.r,. Die TLMV geheauf-die EU-Richtlinie s9/108/

Efrfl t,rrti.k, so dass es unschädlich sei, dass das Frachtgut

nach Frankreich verkauft worden sei' Es sei davon auszuge-

hen, dass in Frankreich eine gleichlautende Norm erlassen

worden sei. Im Hinblick "uf 
eine mögiiche Verwertung des

beschädigten Frachtguts sei die Beklagte ihrer diesbezüg-

Lchen darlegrr.rgr-'-t.td Beweislast nicht nachgekoT-:l'
Die Klägerin!.hä ,*", davon aus, dass die \Vare bei der Ab-

lieferun[ .to.f, "nd.t*.itig 
hätte verwertet ryerden 

können'

'Welch.r" Preis hierfür hätie erzielt werden können' bleibe

jedoch ungewiss. Regelmäßig seien.nur geringe Reswerte er-
'rielb^r. Di. Klag.rii sei schließlich nicht zur Überprüfung

der FunktiontFähigk i, des Kühlaggregats des eingesetzten

Fahrzeugs verpflicf,tet gewesen, insbesondere habe es sich

nicht uÄ einen erkanntän od.r evidenten Mangei gehandelt'

Zur Begründung der Anschlussberufung trägt die Klägerin

uor, ,ä, habe 
-sie im erstinstanzlichen Verfahren Zitsen

i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gefordert'

Arr..27 CMR gewähre jedoch feste Zinsen i'H'v' 5 o/o p'a'

Da der Basiszinssatz s.it J"ht.n negativ sei' sei die Regelung

d., Art. 27 CMR mithin für die Klägerin günstiger' so dass

sie nunmehr auf dieser Grundlage Zinsen beanspruche'
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t.l
Der Senat hat Beweis über den Resrwert des Frachtguts nach

Ankunft in Stadt4 durch Einholung eines Sachverständigen-

gutachtens erhoben. Hinsichtlich des Ergebnisses der Be-

weisaufnahme wird auf das schriftiiche Gutachten des Sach-

verständigen G vom 30.04.2021 sowie das Ergänzungsgut-

achten vom 17.09.2021 und das Protokoll der Anhörung des

Sachverständigen vom 17 .12.2021 Bezug genommen'

II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte und auch im Übri-
gen zulässige Berufung der Beklagten hat in der Sache nur zu

einem geringen Teil Erfolg.

Der Klägerin steht gegenüber der Bellagten ein Anspruch

auf Ersaiz des Güterschadens wegen Überschreitens der ver-

einbarten Tlansporttemperatur gem. Art. 17, 25 Abs. l, 29

CMR, S 435 }]GB i.H'v. 54.371,04 € zu.

a) Auf das Vertragsverhältnis der Parteien finde t das Überein-

kommen über den Beftirderungsvertrag im Internationalen

Straßengüterverkehr (CMR) Anwendung. Der Vertrag hat

eine enigeltliche Belorderung von Gütern auf der Straße

mittels F"hrreug.n zum Gegenstand. Hierunter fällt auch

der im Streitfall vorliegende Speditionsvertrag^r festen Kos-

ten (BGH, llrr, v. 14.02.2008 - I ZR 183105, NJOZ 2009,

595,598 f .; Koller,l0. A.2020,Art. 1 CMR Rn. 3). Die für
die Übernahme und die Ablieferung vorgesehenen Orte lie-

gen in verschiedenen Staaten, nämlich in Deutschland und

Frankreich, die beide Vertragsstaaten der CMR sind.

b) Die Klägerin ist aktivlegitimiert, denn sie ist alsAbsenderin

berechtigt, Schadensersatzansprüche gem. Art' 17 CMR we-

gen Beschädigung des Frachtguts geltend zu machen (OLG

köln, Urt. v. 15.12.2009 - 3 U 175108, TianspR 2010,147;

OLG Hamburg, Urt. v. 04.12.1986 - 6 U 266185, VersR

1987, 558; MüKoHGB/rsser-Huf, 4. A' 2020, Atr.l7
CMR Rn. 106). Da im Streitfali lediglich der objektive

Schaden geltend gemacht wird - s. hierzu die nachfolgenden

Ausführungen unter 1. e) - bedarf es insbesondere keines

Rückgriffs auf die Regeln der Drittschadensliquidadon (vgl.

allgemein hierzu Koller,l0. A.2020, S 425 HGB Rn. 63).

c) Das streitgegenständliche Frachtgut ist im Obhutszeit-

raum des fut. 17 Abs. I CMR beschädigt worden'

aa) Dass das Frachtgut der von der Beklagten eingesetzten

Unterfrachtftihrerin in ordnungsgemäßem, insbesondere

ausreichend vorgekühlten Zustand übergeben worden ist, ist

mittlerweile zwischen den Parteien unstreitig. Soweit die Be-

klagte im Berufungsverfahren zunächst vorgetragen hat, es sei

d"ä.r 
"lrr"tg.h..tl 

d"tt das Frachtgut schon vor der Überga-

be an die Beklagte nicht mehr verkehrsfähig gewesen sei, weil

es bereits zu diesem Zeitpunkt eine erhöhte Keimbelastung

aufgewiesen habe, hat sie diesen Vortrag im Laufe des Beru-

fungsverfahrens dahingehend geändert, dass sie zuletzt vorge-

tt"gen hat, das Frachtgut sei zum Zeitpunkt.derAblieferung
duich die Beklagfe in Stadt4 uneingeschränkt verkehrsfähig

gewesen und habe keinerlei Schäden aufgewiesen, was eine

Übergabe in einem ebensolchen Zustand an die Beklagte im-
plizieit. Derartiger widersprüchlicher Sachvortrag ist nicht
etwa unbeachdich. Eine Partei darf vielmehr ihr Vorbringen

im Laufe des Rechtsstreits ändern' insbesondere präzisieren,

ergänzen oder berichtigen (ygl. BGH, Urt. v.21.06.2018 -

IXZR129l77, juris Rn. 21; Beschl. v.08.09.2021-VIII ZR
258l20,juris Rn. 23), wobei es Aufgabe des Gerichts ist auf-

zuklären, welcher Vortrag letztlich gelten soll (BGH, Urt' v.

08.05.2014*VII ZR 2821L2,juris Rn. 38). Im Streitfall hat

die Beklagte im Rahmen der Stellungnahme zum Sachver-

ständigengutachten vom 30.04.2021 mit Schrift.satz vom

26.05.2021 ihren Vortrag dahingehend umgestellt, dass das

Frachtgut von der Beklagten in ordnungsgemäßem Zustand

in Stadt5 angeliefert worden sei. Diesen Vortrag hat die Be-

klagte in zahlreichen weiteren nachfolgenden Schriftsätzen

beibehalten und vertieft, so dass schon aufgrund des zeitli-

chen Ablaufs davon auszugehen ist, dass es sich hierbei um

den letztlich maßgeblichen Vortrag handeln soll.

Der Vollständigkeit halber soll jedoch nicht unerwähnt blei-

ben, dass - auch wenn es hierauf nach den vorstehenden Aus-

führungen nicht mehr ankommt - der Senat sich der Beweis-

würdigung des angefochtenen Urteils, wonach der Klägerin

der Nachweis der Übergabe des Frachtgutes im ordnungsge-

mäßen, insbesondere ausreichend vorgekühltem Zustand ge-

lungen ist, vollumPinglich anschließt. Insbesondere verPängt

der Vorwurf der Beklagten nicht, das Landgericht habe sich

insofern allein auf die Aussage der Zeugin D gestützt. Abgese-

hen davon, dass die Aussage der Zeugin D in sich konsistent,

nachvollziehbar und mithin in jeder Hinsicht glaubhaft ist,

wird diese zusätzlich von zahlreichen weiteren Dokumenten,

insbesondere Prüfprotokollen, Lagerbestandsiisten, Contai-

nerlieferscheinen und Temperaturprotokollen gest,jtzt. Zu

dem gleichen Ergebnis kommt im Übrigen auch der Sach-

verständige G, auch wenn es sich hierbei nur um eine Vor-

frage des eigentlichen Beweisthemas - Ermittlung d91 Rese

*eits d.r streitgegenständlichen Frachtguts - handelt' An

der Übergabe des Frachtgutes in ordnungsgemäßem Zustand

kann mithin aus Sicht des Senats kein Zweifel bestehen.

bb) An dem streitgegenständlichen Frachtgut ist während

desTiansports von Stadt3 nach Stadt4 durch die Einwirkung

von \7ärme ein Güterschaden eingetreten.

Eine Beschädigung von Frachtgut i.S.v. Art. 17 Abs. 1 CMR
liegt vor, wenn eine innere oder äußere Substanzverände-

rung eingetreten ist, die eine \Tertminderung zur Folge hat

(tttäfoHCg/esrer-Huf, 4. A. 2020, Art. 17 CMR Rn. 11)'

Unter den Begriff der Beschädigung fallen auch Qualitäts-
minderungen infolge einer nicht durchgängigen Einhaltung

der erforderlichen TlansporttemPeratur (OLG Köln, Urt. v.

15.12.2009 - 3 U 175108, TianspR 2010, 147, 148; Senat,

IJrt. v.22.11.2010 * 13 U 33109, jwis Rn. 25; OLG Düssel-

dori Urt. v. 08.11.2017 - 18 U 173115' juris Rn. 18; Mü-

KoHGBlJesser-Huf, 4. A.2020, Art' 17 CMR Rn. 11; Kol'
ler,Transportrecht, 10. A.2020, Arr.. 77 CMR, Rn. 2, S 425

Rn. 13). Der Verdacht einer Substanzveränderung ist als Be-

schädigung zu bewerten, wenn er zu einer \Tertminderung

des Gutes geführt hat, weil er etwa Tests norwendig macht

oder er objektiv nicht ausgeräumt werden kann. Objektiv

nicht ausräumbar ist bspw. der Verdacht, der Anlass für ein

Verbot der Verwertung des Gutes oder für ein Einfuhrver-

bot ist, oder der nur unter Kosten ausgeräumt werden kann,

die voraussichtlich höher sind als der \fert des Gutes (BGH,

Urt. v. 11.07.2002 -I2R36100, juris Rn. 15; Koller,Trans-

portrecht, I0.A.2020, Art. 17 CMR, Rn. 2' S 425 Rn. 13).

Im Streitfall liegt eine Beschädigung in Form einer Quali-
tätsminderung des streitgegenständlichen Frachtguts vor'
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Ausweislich des Tlansportauftrags handelte es sich bei dem

Frachtgut um Tiefkühlware (',TK-\Wareu). Gleiches ergibt sich

i- Übiigett auch aus dem - von den Parteien nicht angegrif-

fenen - 
-unstreitigen 

Tatbestand des angefochtenen Urteils'

Gem. S 2 der Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel

vom29.10.1991 (BGBI. I 1991, 2051' nachfolgend'TLMV.)
müssen tiefgefrorene Lebensmittei nach dem ersten Einfrie-

ren bis zur Abg"be an den Verbraucher an allen Punkten des

Erzeugnisses srdndig bei -18' C oder tiefer gehalten werden'

Vährend des Versands sind dabei kurzfristige Schwankun-

gen von höchstens 3' C zulässig' Die Regelung beruht auf

äer Richtlinie 89/108/E\7G des Rates vom 2l'12'1988 u:r
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über

deflefrorene Lebensmittel, so dass davon auszugehen ist, dass

gleä-chlautende Regelungen in allen EU-Mitgliedstaaten gel-

t".rr. Ar'r, den Erwägungsgründen der Richdinie ergibt sich

zudem, dass die Temperaturvorgabe gerade deswegen gewählt

worden ist, um Quaiitätsveränderungen von tiefgefrorenen

Lebensmitteln zu verhindern. Die Richtlinie ftihrt insofern

nämlich aus, dass bei einer TemPeratur von - 1 8 'C jede mik-

robiologische Aktivität, durch die die Qualität eines Lebens-

mittels verändert werden könnte, zum Stillstand komme, wo-

raus sich die Notwendigkeit ergebe, während der Lagerung

und des Vertriebs der tiefgefrorenen Lebensmittel vor ihrem

Verkauf an den Endverbraucher mindestens diese Tempera-

tu! wenn auch mit einem gewissen technisch unvermeidba-

ren Spielraum, aufrechtzuerhalten. Art. 5 Abs.2 Buchstabe b)

der lüchtlinie S9l I 08/E\7G konl<retisiert dies dahingehend,

dass Toleranzen für die TemPeratur tiefgefrorener Lebensmit-

tel im Rahmen redlicher Aufbewahrungs- und Vertriebsver-

fahren 3 "C nicht übersteigen dürfen.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass das streitgegen-

ständliche Frachtgut wegen eines Defekts der Kühlung wäh-

rend der Belordeiung bei Ankunft im Zwischenlager Stadt5

eine \Tarenkernt.-pi."tut zwischen -14' C bis -14,8' C auf-

wies. Damit sind die in der TLMV sowie in der fuchtlinie

89/ 1 08/E\7G normierten Qualitätsanforderungen an Tief-

kühlware - auch unter Berücksichtigung der dort vorgese-

henen Toleranzen - nicht eingehalten worden. Dies hat zur

Foige, dass das streitgegenständliche Frachtgut nach der An-

k"nft im Zwischenlager in Stadt5 in der Europäischen Union

nicht mehr als Tiefkühlware in den Verkehr gebracht werden

durftq (Art. 13 Abs. 1 tuchtlinie 89/108/E\fG' S 7i'Vm'
S 3 TLMV). Vielmehr hätte jeglicher Hinweis darauf, dass

es sich um tiefgekühlte \Ware handelt, unterbleiben müssen'

Ausdrücklich geschützt sind nach s 3 TLMV dabei die Be-

zeichnungen,tiefgefroren,,, >tiefgekühltn,'Tiefkühlkostu

und ogefÄstet<. Darüber hinaus gelten für die Verwendung

and.rir Bezeichnungen, die auf die Eigenschaft der tWare

ais tiefgefroren hindeuten, die ailgemeinen Irreftihrungsver-

bote des All'.7 der Verordnung (EU) Nr. 71691201I vom

25.11.2011 betreffend die Information der Verbraucher übe r

Lebensmittel (Lebensmittelinformations-VO), so dass auch

die Verwendung der bisherigen Bezeichnung'Tiefkühlwaren

bzw. der auf den Kartons aufgedruckte Hinweis auf eine Auf-

bewahrr,rngstemperatur von -18" C nicht mehr zulässig war

(v gl. Zipfel/ Rat h b e, Leb ens mitteirecht, S tand März 2021' S 3

n". a).^%" einer Qualitätsminderung des Frachtguts infol-

ge der Nichteinhaltung der Tempe-raturvorgaben - auch vor

äem Hintergrund von dessen Ausfuhr in den EU-Mitglied-

staat Frankreich - ist mithin auszugehen.

Darüber hinaus hat die Nichteinhaltung der Kühlkette auch

Auswirkungen auf das - auf den jeweiligen Kartons aufge-

druckte - I4ittdesthrltbarkeitsdatum des streitgegenständli-

chen Frachtguts. Nach Art. 2 Abl 2 Buchsfabe r) der Lebdns-

mittelinforÄations-VO ist unter dem Mindesthaltbarkeits-

datum eines Lebensmittels das Datum zu verstehen, bis zu

dem dieses Lebensmittel bei orichtiger AufbewahrunE( seine

spezifischen Eigenschaften behdlt. Von einenrichtigenAufbe-

*"hrr'rngu im Sinne der Lebensmittelinformations-VO kann

aber niÄt die Rede sein, wenn - wie vorstehend ausgefiihrt -
die Vorgaben der Richtlinie 89/108/E\fG bzw der in Um-

,.,rrr.rg-di.r.t fu chdinie erlassenen TLMV nicht eingehalten

*ord.i sind. Nach fut. 7 Abs. 1 Buchstabe a) Lebensmittel-

informations-VO dürfen Informationen über Lebensmittel

nicht irreführend sein, worunter auch Informationen über die

Haltbarkeit eines Lebensmittels fallen. Damit ist davon aus-

zugehen, dass das auf dem streitgegenständlichen Frachtgut

anlebrachte Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr gültig ist,

wai ebenfalls als Qualitätsminderung zu bewerten ist'

Die Nichteinhaltung der gesetzlichen Temperaturvorga-

ben hinsichtlich der Lagerung von Tiefkühlware begründet

schließlich zugleich einen - ebenfalls als Beschädigung des

Frachtguts ru t.-ettenden - Verdacht einer Substanzverän-

d.t,l.rf. Denn wenn die fuchtlinie 89/108/E\rG in ihrem

Erwägungsgrund ausführt, dass bei einer Temperatur von

- 1 8 'ö jeäe milrobiologische Aktivität, durch die die Quali-
tät eines Lebensmittels verändert werden könnte, zum Sdll-

stand komme, besteht im Umkehrschluss zumindest das zu-

siko, dass sich bei einer Lagertemperatur unter -i8" C eine

qualitätsverändernde mikrobiologische Aktivität entfalten

kann. Insofern ist ebenfalls von einer \Tertminderung des

Gutes auszugehen, weil hierdurch zumindest weitere - kos-

tenintensive-- Tests erforderlich werden, um den begründe-

ten Verdacht auszuräumen.

Soweit die Beklagte rügt, der Vortrag der Klägerin, dass die

\flare entsprechend der Vorschriften derTLMV gekennzeich-

.r.t g.*.r.n sei, sei verspätet' vermag der Senat dem jeden-

falls nicht im Hinblick auf die Kennzeichnung der Kartons

mit der Vorgabe nlagern bei mindestens -18' Cn zu folgen'

Eine solche Kennzeichnung der Verpackung des streitgegen-

ständlichen Frachtguts ergibt sich vielmehr aus dem seitens

der Beklagten selbst im erstinstanzlichen Verfahren vorge-

legten Besichtigungsbericht von H vom 28.06.20i7, dort

Lichtbilder 3 und 4.

Auch der Einwand der Beklagten, das Frachtgut hätte bei

Ablieferung in Stadt4 durch erneutes Tiefkühlen wieder zu

Tiefkühlware werden können, verfängt nicht. Die Beklag-

te verkennt insofern den Regelungsgehalt der fuchtlinie

89/108/E\fG bzw. der TMLV Hiernach müssen defgefro-

rene Lebensmittel nach dem ersten Einfrieren bis zur Abgabe

an den Verbraucher ständig bei mindestens -18" C zuzüglich

der erlaubten Toleranzen gehalten werden. \fird dieser Tem-

peraturbereich unterschritten darf die \flare nicht mehr unter

"tr 
'Jli.fktihlkost oder unter ähnlichen Bezeichnungen - inso-

fern wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen - in
den Verkehr gebracht werden. Insbesondere ist ein Auftauen

der \7are für eine entsprechende Qualitätsminderung - ent-

gegen der Ansicht der Beklagten - nicht erforderlich' Dass

äiJ Br.rtg.tfl.isch-Patties, wie die Bekiagte weiter einwendet,

,ro. d..riV.rrehren ohnehin aufgetaut werden müssen, spielt
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ebenfalls keine Rolle. Die Temperaturvorgaben der fuchtli-

nie 89/108/E\7G und der TMLV gelten vielmehr ausdrück-

Iich (nur) für den Zeitraum bis zur Abgabe an den Endver-

braucher.

d) Eine Haftungsbefreiung nach Att. 17 Abs. 4 Buchstabe d

CMR kommt nach Art' 18 Abs.4 CMR nicht in Betracht,

weil die Beklagte nicht dargelegt hat, dass die eingesetzte

Unterfrachtfühierin alle ihr nach den Umständen obliegen-

den Maßnahmen hinsichtlich der Auswahl, Instandhaltung

und Verwendung des Kühlsystems des eingesetzten Lkw ge-

troffen und die erteilten \Teisungen beachtet hat. In diesem

Zusammenhang muss der Frachtführer substantiiert die Art'

der Kühleinri.fün.tg, ihre \Tartung und Bedienung, Metho-

den und Umfang äer Kontrollen sowie die Kühlung .nd
deren Überw"ch,tng während Fahrtpausen oder Standzei-

ren vortragen und im Faile des Bestreitens beweisen (OLG

Hamm, Urt. v. 21.06.1999 - 18 U 201/98, juris)' Entspre-

chender Vortrag fehit vorliegend gänzlich.

e) Ein Miwerschulden der Klägerin im Hinblick auf die Ent-

stehung des Schadens gem. Art. 17 Abs. 5 CMR ist nicht zu

berückiichtigen. Der Senat teilt insbesondere die Auffassung

der BeklagtJn nicht, dass der Klägerin ein.Mirverschulden

uorru*.rfln sei, weil sie vor der Beladung die Funktion des

Kühlaggregats des eingesetzten Fahrzeugs hätte überprüfen

-tirr.ilVi.ltoehr ist es grundsätzlich Sache des Frachtführers,

das eingesetzte Fahrzeug aufseineTäuglichkeit hin zu unter-

suchen (OLG Koblenz, Urt. v' 04.02.2021' - 6 U 728120,

juris Rn. 4; Koller,l0. A.2020, CMRArt. 17 Rn' 31b), wozu

tei der Vereinbarung eines KühltransPorts auch die Überprü-

fung der Funktionsfähigkeit des Kühlaggregats gehört' Soweit

bei 
-evidenten 

Mängeln oder ersichtlich ungeeigneten Fahr-

zetrgen 
",rsn"hmrwei.e 

ehÄ/as anderes gelten kann (Koller, 10'

X.IOZO,CMRArt. 17 Rn. 31b), kommt es hierauf im Streit-

fall nicht an, denn Anhaltspunkte hierfür hat die Beklagte

nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht ersichtiich'

e) Der Klägerin steht ein Schadensersatzanspruch i'H'v'

S+.lZt,O+dzu. Die Haftungshöhe richtet sich vorliegend

nach Art.25 CMR i.V.m. Art.23 CMR' Hiernach findet

das \üertersatzprinz\p des fut.23 CMR auch im Fall der

Beschädigung von Frachtgut Anwendung' Die \Tertmin-

derung .Ir.Ät., sich dabei aus einem Vergleich zwischen

dem ü.rsandwert des unbeschädigten Frachtguts und dem

(hypothetischen) Versandwert des beschädigten Frachtguts

(ugi. hi.tr,, MüKoHGBfasser-Huf, 4. A. .2020, 
tut'25

CIAR n r. 2 ff.). Der Ersatzberechtigte - vorliegend mithin

die Klägerin - trägt die Darlegungs- und Beweislast hinsicht-

lich der-Höhe dei obj ektiven \Tertminderu ng (Ko lbr, I 0' A'

2020, Art.25 CMR Rn. 3).

aa) Der Versandwert des unbeschädigten Frachtguts ergib.t

sich aus der vorgelegten Handelsrechnung vom 15'12'2016'

die einen Bet."g ,ron 60.371,04 € ausweist, und dem ent-

sprechenden Lieferschein. Dass die Klägerin mit Schreiben

vom 30.01.2018 auf der Grundlage der Schadensrechnung

vont' 20.04.2017 äunächst einen höheren Schadensbetrag

geltend gemacht hat, steht dem nicht entgegen'

bb) Entgegen der Ansicht der Klägerin und - dieser fol-

gend - Jes- Landgerichts muss sich die Klägerin allerdings

äin.n Resr*.rt des beschädigten Frachtguts i'H'v' 6'000'00 €

entgegenhalten lassen.

Insbesondere steht der Berücksichtigung eines Restwerts

nicht der - seitens der Beklagten bestrittene - Vortrag der

Klägerin entgegen, wonach eine anderweitige Verwertung

d.s"Fr".htg,rÄ nicht moglich war, weil die Auftraggeberin der

Klägerin die \üaren aufgrund ve rtraglicher Vereinbarung mit

der-Fir.n" E nur an E-Restaurants verkaufen durfte' Soweit

die Klägerin hierzu ein Schreiben derJ SAS vom 28'09'2018

vorlegtfgenügt sie ihrer Dariegungslast nicht, denn aus dem

Schreiben ergibt sich schon kein konkreter Bezug zum streit-

gegenständlichen Frachtgut. Insbesondere ist unklal ob die-

i.r"nn,.. die in dem Schreiben angesprochenen oapproved

productsu fälit. Der in dem Schreiben in Bezug genommene

oDistribution Contractu ist seitens der Klägerin nicht vor-

gelegt worden.

Der Senat schätzt den Resrwert des Frachtguts gem' $ 287

ZPO auf der Grundlage des eingeholten Sachverständigen-

gutachtens auf 6.000,00 €. Der Sachverständige hat hierzu

i"n jeder Hinsicht nachvollziehbar ausgeführt, er habe den

R.rr*.rt auf der Grundlage des Zustands der Burgerfleisch-

Patties im Lager Stadt4 ermittelt' Zu diesem Zeitpunkt seien

die Patties ,ticht 
",rfget"ut 

gewesen. Gleiches gelte für die

Ankunft der Patties im Zwischenlager Stadt5, so dass er im

Ergebnis davon ausgehe, dass sich die Keimzahl zum Bewer-

tuigszeitpunkt im zulässigen Bereich befunden habe' Tiotz-

deri .eien die Patties aus lebensmitteirechtlichen Gründen

wegen der zu hohen Tiansporttemperaturen-nicht mehr als

Tiefkühlware verkehrsfähig gewesen. Eine Verwertung sei

deswegen nur im Rahmen der Kategorie 3 - Material mit

g.ring".m fusiko - hier: ehemalige Lgbe-1sn1ttel tierischen

Ürrpi,,t'g' (VO (EG) t77412002 und VO (EG) 99912001
't.a.p. li-Zqtz0O5) möglich gewesen' Zur Ermittlung der

Marktsituation habe ei eine Auskunft von Herrn F, Ltd'

Havariekommissar, I 8{ Co. Stadt6 eingeholt, der im mit-

geteilt habe, Kategorie 3 -'ü7are könne in Deutschland als

ii.rfrrtt., zu eineÄ Preis von 0,20 bis 0,35 € pro Kilogramm

verw€rtet werden.

Der Senat ist hiernach überzeugt davon, dass das streitgegen-

ständlichen Frachtgut als Kategorie 3 - Vare in Deutsch-

land verwertb", *"r. Dass der Sachverständige hinsichtlich

der aktuellen Marktpreise für derartige \Vare eine Auskunft

eines Havariekomrniisars eingehoit hat, ist nicht zu beanstan-

den. Der Sachverständige hat insbesondere die Regelung des

S 407a Abs. 3 Satz 2 ZPO beachtet und die Mitarbeit des

Herr F im Gutachten ausgewiesen. Soweit die Beklagte pau-

schal die Qualifikation des Herrn F in Zweifel zieht, weil die-

ser Diplom-Betriebswirt sei, vermag der Senat dem angesichts

der unstreitigen Tätigkeit des Herrn F als Havariekommissar

nicht zu f"lgett. KonLtete Beanstandungen in der Sache hin-

sichtlich dei ermittelten Preise trägt die Beklagte nicht vor'

Angesichts der vom Sachverständigen anqegebenen Resrwert-

spärr. zwischen 6,9 o/o und l2,l o/o des \Tarenwerts schätzt

ier Sen"t den angemessenen Restwert auf 6'000'00 €'

Soweit die Beklagte hiergegen schließlich einwendet, maß-

geblich seien die Verweitungsmöglichkeiten in Frankreich

f,r*. ,n".h französischem Rechtn, verkennt sie die Regelung

des Art.25 Abs. I CMR i.V.m. Art. 23 Abs 1 CMR' Hier-

nach ist die Beschädigung ausdrücklich nach dem \7ert des

Frachtguts am Ort ,tttd ,r'tt Zeit der Übernahme zur Beftir-

d.rr.rtrf zu berechnen. Maßgeblich ist mithin der sog' Ver-

,"rrd*ärt, und zwar nicht nur zur Ermittlung des \7erts des
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unbeschädigten Frachtguts, sondern auch im Hinblick auf

die Ermitthlng des (hypothetischen) \ferts des beschädigten

Frachtguts. Ü"b.rt"h*iott ist vorliegend unstreitig Stadt3'

,o d"rl es auf die Verwertungsmöglichkeiten der Burger-

fleisch-Patties in Deutschland ankommt'

cc) Die Haftungshöchstgrenze gem' Art' 25 Abl 2 Buchsta-

bea CMR i.V.L. Rrt. il nttt.3 CMR kommt nicht zum

Tlagen, da angesichts eines unstreitigen Rohgewichts des

Fr"!htg,rt, uoizo'g3a,z4 kg die dort normierten Haftungs-

höchstgrenzen unterschritten sind'

f) Schließlich greift auch die von der Beklagten erhobene

di.rr.d. der Veil:ihrung nicht durch, denn der Beklagten ist

ein quali6ziert., V..r.f,nld.n anzulasten, so dass dle Verl:ih-

,rrngrfrir, nach Art. 3 I Abs. 2 Sarz 2 CMR drei Jahre beträgt

tr.ridr.rr.h die am 11.05.2018 zugestellte Klage rechtzeitig

gem. A,rt. 32 Abs. 3 Satz I CMR i.Vm' S 204 Abs' I Nr' 1

EGB g.h.--t wurde. Der Senat schließt sich insofern den

Ä*iuf,rt"g.t des Landgerichts vollumFängiich an' wonach

de, Umstäd, dass deÄ seitens der Unterfrachtführerin

einsesetzten Fahrer, dessen Verhalten sich die Beklagte zu-

,..f;n.^ lassen muss, der bereits unstreitig am 14'12'2016

eingetretene Defekt der Kühlung tl:t "-^ 
15'72'2016 auf'

g.fil.r, ist, als qualifiziertes Verschulden i'S'd' fut' 29 CMR

i.Vm.S 435 HGB zu bewerten ist'

Ein derartiges qualifiziertes Verschulden liegt vor' wenn

der SchadÄ auf eine Handlung oder Unterlassung zu-

rückzuführen ist, die der Frachtführer vorsätzlich oder

bewusst leichtfertig begangen hat' Das Tatbestandsmerk-

mal der Leichtfertlgk.ii eÄtdtrt einen besonders schwe-

ren Pflichtenu.rr,oi, bei dem sich der Frachtführer oder

seineLeuteinkrasser-WeiseüberdieSicherheitsinteressen
des Vertragspartners hinwegsetzen' Das subjektive Erfor-

dernis des*Bewusstseins,ro.t dt' -Wahrscheinlichkeit des

Schadenseintritts ist eine sich dem Handelnden aus seinem

leichtfertigen Verhalten aufdrängende Erke.nntnis' es werde

w"hrrch.i"nli.h ein Schaden entstehen' tü/elche Sicherheits-

vorkehrungen der Frachtführer ergreifen muss' hängt da-

bei von dÄ Umständen des Einzelfalles ab (BGH' Urt' v'

19.03.2015 - I ZR 190113, juris Rn' 30 m'w'N')' Bei

Kühltransporten muss der Frachtführer nicht nur ein ge-

eignetes Tir"nsportf"h rzerg züt Verfügung stellen' sondern

.r"rnur, "..tß.ä.- 
wahrend des tansportes mit verkehrs-

erforderlicher Sorgfalt dafür sorgen, dass die richtige Tem-

peratur laufend eingeh"lten wird' Er hat mithin während

ä., B.förder,rng die Kühltemperatur in zeitlichen Abstän-

den zu ko.ttroll"li.r.n und hierbei die ihm zur Verfügung

stehenden Kontrollmöglichkeiten auszuschöpfen (OLG

Düsseldorf, Urt. v' 09' 10.2002 - 18 U 38102; OLG Zwei-

brücken, Urt. v. 12.03.2019 - 5 U 63118, juris Rn' 50 f';

Koller,Transportrecht, 10. L.2020, Art' 17 CMR Rn 51)'

Diese Konträllpflicht hat der Fahrer im StreitfaLl gröblichst

vernachlässig,, d..t., andernfalls wäre ihm aufgefallen' dass

das Kühlagg"regat schon vor Beginn des streitgegenständli-

.h.n Tr".rrp'oÄ nicht -ehr o,Jnt'ngsgemäß arbeitete und

der Laderaum während des sich über zwei Tage erstrecken-

den Transports weit erhöhte Temperaturen aufivies'

2. Die form- und fristgerecht eingelegte und auch im Übri-

gen zulässige Anschlusiberufung der Klägerin hat in der Sa-

che überwiegend Erfolg.

Soweit die Klägerin im Berufungsverfahren höhere Zinsen

"1, 
i- .r.,inrtäzlichen Verfahren beansprucht' handelt es

,iln 'lrn 
eine Klageerweiterung i.S.d' S 264 Nr' 2 ZPo' d\e

;hä" Reg.ln"tibe, ein. Klägeanderung unterliegt' F{itt-

Äit ir, i- B.iufu.tgs,rerfahren -- wie die Klägerin. zutreffend

..t 
^.,n, 

hat - die öi.tl.g.tt g einer Anschlussberufung erfor-

derlich (BGH, u't. v. Ö7.o5.2015 - VII zR l45l12, juris

n". ZS). t" der Sache stehen der Klägerin aus der Schadens-

.ro,rford.rrr.tg wegen der Beschädigung von lrach'g{ - "l
lerdings nur i.ü.,r. \q'Elt,OA € - ge1 Art'.27 CMR Zinsen

i.H.v."5 o/o p.a' ab dem Täg der schriftlichen Reklamation

gegenüber der Bekiagten zu.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf S 92 Abs' 1

Satz L ZPO.

4. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit er-

gibt sich für die Beklagte aus SS 708 Nr' 10,711'709 Satz2

zpo und'für die Klägerin aus ss 708 Nr' l0'713 ZPO'

5. Eine Zulassung der Revision ist nicht geboten' weil die

Rechtssache keinä grundsätzliche Bedeutung hat und eine

Entscheidung des Aevisionsgerichts weder.zur Fortbildung

des Rechts ,,äh ru, Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-

chung erforderlich ist (S 543 Abs' 2 zPo) '

t...1

Schiene

57Abs. IStVG

1. Der Schadensbegriff des 5 7 Abs' 1 StVG entspricht

dem des 5 823 Abs.1 BGB.

2. Die Verletzung des Eigentums an einer Sache bzw' die

Beschädigung einer Sache kann nicht nur durch eine Be'

einträchtigung der Sachsubstanz, sondern auch durch

eine sonsiige die Eigentümerbefugnisse treffende tat-

sächliche Einwirkung auf die Sache selbst erfolgen' die

deren Benutzung objektiv verhindert' Voraussetzung ist

stets, dass die Beeinträchtigung der bestimmungsgemä-

ßen Verwendung der Sache ihren Grund in einer unmit-

telbaren Einwirkung auf die Sache selbst hat' Werden

die Eigentümerbefugnisse durch eine tatsächliche Ein-

wirkung auf die Sache derart beeinträchtigt, dass deren

Verwendungsfähigkeit vorübergehend praktisch aufge-

hoben ist, bedarf es für die Annahme einer Eigentums-

verletzung bzw. einer Sachbeschädigung grundsätzlich

nicht zusltzlich der Überschreitung einer zeitlich defi-

nierten Erheblichkeitsschwelle. Die erforderliche lntensi-

tät der Nutzungsbeeinträchtigung folgt hier grundsätz'

lich bereits aus dem Entzug des bestimmungsgemäßen

Gebrauchs (hier: Blockade einer Schiene durch ein ver-

unfalltes Kraftfahrzeug. die dazu führt, dass das Gleis

deshalb an der blockierten Stelle nicht befahren wer-

den kann).

BGH, Urt. v. 27.O9.2O22 - Vl ZR 336/21

ECLI : DE:B G H:2022:27 0922IJVIZRi3 6'21'0

(Vorinstanzen: LG Dresden, Urt' v' 08'10'2021 - 3 S

SZetZOtAG Dresden, Urt. v. 1 1.11'2020 - 107 C 125120;)
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